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Ansprechpartner 
zum Vertrag über die Beschaffung von IT-Dienstleistungen 

Vertragsnummer/Kennung Auftraggeber:  

Die Senatorin für Justiz und
Verfassung
Richtweg 16 - 22
28195 Bremen

Rechnungsempfänger: Freie Hansestadt Bremen
- Rechnungseingang FHB -
Die Senatorin für Justiz und
Verfassung
28026 Bremen

Leitweg-ID 

Der Rechnungsempfänger ist immer auch der Mahnungsempfänger. 

Fachliche Ansprechpartner des 
Auftraggebers: 

Technische Ansprechpartner 
des Auftraggebers: 

Ändern sich die Ansprechpartner in dieser Anlage, wird die Anlage gem. EVB-IT Vertrag ohne die 
Einleitung eines Änderungsvertrages ausgetauscht.  

Das Dokument ist gültig: 

1.

1.

2.

2.

Zentrale Ansprechpartner des 
Auftragnehmers:

Vertragliche Ansprechpartner 
des Auftraggebers:

Auftraggeber: 

Vorlagenversion: 4.0

Vorname Nachname

Tel.:

E-Mail:

Vorname Nachname

Tel.:

E-Mail:

Vorname Nachname

Tel.:

E-Mail:

bei Vertragsschluss
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1 Einleitung 

1.1 Allgemeines 

• Ab dem 01.01.2026 gilt für professionelle Nutzer die Pflicht zur elektronischen Einreichung von 

Klagebegründungen bei Mahngerichten, wodurch diese Dokumente überwiegend nur noch 

elektronisch vorliegen werden. Bisher mussten elektronische Dokumente ausgedruckt und der 

Abgabe beigefügt werden, was zu einem Medienbruch führte, da Prozessgerichte mit elektronischer 

Aktenführung die Dokumente erneut einscannen mussten. 

• Zur Vermeidung dieses Medienbruchs soll ein neues System geschaffen werden, das die 

elektronische Speicherung und das Durchreichen der Klageschriften ermöglicht. In der ersten Stufe 

werden nur elektronisch eingehende Dokumente ohne ersetzendes Scannen durchgereicht. Die 

Dokumente werden zwischengespeichert und dem Sachbearbeiter im Dialog präsentiert. 

• Bei Abgabe an ein eAkte-führendes Prozessgericht werden die Dokumente elektronisch beigefügt 

(Standard SGO). Falls das Prozessgericht keine eAkte führt, erfolgt ein Ausdruck und die Beifügung 

zur Abgabe (GGS-Liste). Die Geschäftsnummer (GNR) wird mit einer dreistelligen GNRSK zur 

künftigen Nachnutzung gespeichert. 

• Der Sachbearbeiter kann im Rahmen der Dialogbearbeitung die GNR ändern, Dokumente 

zurückweisen oder bei Mahngerichten Verweissätze auf andere GNR ergänzen. Die Abstimmung 

mit eAktenverbünden und Ländern bezüglich der Handhabung von Abgaben mit Papier- und 

elektronischen Eingängen sowie der Nutzung einer SQL-fähigen Datenbank erfolgt zentral. 

• Ab 01.01.2026 müssen Prozessgerichte elektronische Schriftsätze annehmen, unabhängig von der 

eAkte-Führung, und ggf. selbst drucken. Die elektronische Abgabe erfolgt somit unabhängig vom 

eAkte-Status. 

• Der IST-Zustand beschreibt, dass elektronisch eingereichte Sendungen derzeit mit AGM-Druck 

ausgedruckt oder im Belegarchiv abgelegt werden, wobei die Kommunikationsadresse nicht 

gespeichert wird. Elektronische Sendungen werden wie Papiereingänge behandelt. 

• Das SOLL-Konzept sieht den Einsatz einer SQL-Datenbank (Oracle) vor, in der Tabellen für 

Dokumente und Verweise angelegt werden. Adabas wird aus technischen und strategischen 

Gründen ausgeschlossen. Die Nutzung alternativer SQL-Datenbanken wie PostgreSQL wird 

geprüft, ist aber kurzfristig nicht realistisch. 

• Die Verarbeitung der elektronischen Eingänge erfolgt über OABS-Clients, die auf ein Netzlaufwerk 

zugreifen, jedoch keinen direkten Datenbankzugriff haben. Ein Server mit Java-Programm stellt die 

Dokumente als PDFs auf dem Netzlaufwerk bereit, die der Sachbearbeiter über einen Dialog in 

OABS und den AGM-Viewer einsehen kann. 

• Im AGM-Relais/ Scanning-System werden eingehende Sendungen nach Erkennung der 

Geschäftsnummer in die neuen Tabellen geschrieben. Eine UUID dient als eindeutige 

Sendungsnummer. Falls die GNR nicht automatisch erkannt wird, erfolgt eine manuelle Ermittlung. 

Nach Bearbeitung wird der Status auf UNGEPRÜFT gesetzt, was die Erstellung einer Dialogvorlage 

auslöst. 
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• Die Löschung der elektronischen Dokumente erfolgt nach einer Frist von zwei Jahren, die im 

Löschdatum-Feld gespeichert wird. Andere Löschfristen können im Realisierungsauftrag definiert 

werden. Die Löschung erfolgt spätestens im Rahmen des jährlichen Löschlaufs der ELS. 

 

 

1.2 Leistungsgegenstand 

 

 

.  
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2 Rahmenbedingungen 

Der Aufbau erfolgt über qualifiziertes Personal, die Abrechnung erfolgt nach Aufwand gemäß Preisblatt 

(Anlage 2). 

Die aufzubauende Infrastruktur wird ab dem 01.01.2026 abgerechnet. Dies entspricht dem geplanten 

Betriebsbeginn. 

Der Zeitraum vom 01.01.2026 bis zum 31.03.2026 wird genutzt, um anhand von Erfahrungswerten das 

Sizing des Aufbaus gegebenenfalls an die tatsächlichen Anforderungen anzupassen. Die Containerservices 

können monatlich angepasst werden. 

Die Personalleistungen im Zeitraum 01.01.2026 bis zum 31.03.2026 werden nach Aufwand abgerechnet. 

Ab 01.04.2026 wird die Betriebserweiterung im aktuellen Betriebsvertrag aufgenommen.  

 

 

 

 

3 Mitwirkungsrechte und –pflichten  

Die vom Auftragnehmer zugesagten Leistungen erfolgen auf Anforderung des Auftraggebers. Es sind 

folgende Mitwirkungs- und Beistellungsleistungen des Auftraggebers erforderlich:  

• Anpassung der OABS-Clients auf Kundenseite 

• Funktionstests 

 








